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1 Einleitung und Aufgabenstellung 

Es ist die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 835 „Hedwigstraße“ der Stadt Velbert [3] geplant.  

Im Plangebiet soll ein Allgemeines Wohngebiet (WA) entwickelt werden.  

Das Vorhaben liegt im Einwirkungsbereich der Straßen Werdener Straße (B224) und der Bunde-

sautobahn A44.  

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist eine schalltechnische Untersuchung im Hinblick auf 

die zu erwartenden Geräuschimmissionen im Plangebiet sowie die Möglichkeit aktiver und passiver 

Lärmschutzmaßnahmen zu erstellen.  

Im Rahmen der Planung des Bauvorhabens wurde TAC - Technische Akustik von der Exklusiv 

Wohnbau Mülheim a. d. Ruhr GmbH beauftragt, die eingangs erwähnte schalltechnische Untersu-

chung durchzuführen und die Ergebnisse zu bewerten.  
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2 Normen, Richtlinien und verwendete Unterlagen 

Dem Gutachten liegen folgende Unterlagen zugrunde: 

2.1 Pläne 

[1] Auszug Deutsche Grundkarte Willich im Maßstab 1:5.000 aus http://tim-online.nrw.de 
Stand April 2019 

[2] Auszug Grundkarte der OpenStreetMap aus https://www.openstreetmap.org/, Stand April 
2019 

[3] Bebauungsplan Nr. 835 "Hedwigstraße" der Stadt Velbert, Vorentwurf, Stand August 2016 

[4] Vorhaben und Erschließungsplan, Exklusiv Wohnbau Mülheim a. d. Ruhr GmbH, Stand 
April 2018  

[5] Amtlicher Lageplan, Dipl.-Ing. Jürgen Kraft, öffentlich bestellter Vermessungsingenieur, 
Mülheim an der Ruhr vom 12.07.2018 

 

2.2 Normen und Richtlinien 

[6] BImSchG - Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini-
gungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge – Bundes-
Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Juli 2017 (BGBl. I S. 2771) ge-
ändert worden ist 

[7] DIN 18005 -1 - Schallschutz im Städtebau, Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Pla-
nung, Juli 2002 

[8] Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 - Schallschutz im Städtebau, Berechnungsverfahren – Schall-
technische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung, Mai 1987  

[9] DIN 18005-2 Schallschutz im Städtebau, Teil 2, Lärmkarten – Kartenmäßige Darstellung 
von Schallimmissionen, September 1991 

[10] 16. BImSchV - 16. Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes 
(Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom Juni 1990, die durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 18. Dezember 2014 (BGBI. I S. 2269) geändert worden ist 

[11] RLS-90 - Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, April 1990 

[12] VDI 2719 - Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen, August 1987 

[13] DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau, November 1989 

[14] DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen, Teil 2: Rechnerische 
Nachweise der Erfüllung der Anforderungen vom Januar 2018, Teil 4: Bauakustische Prü-
fungen, Juli 2016 

[15] DIN 45687 - Akustik - Software-Erzeugnisse zur Berechnung der Geräuschimmission im 
Freien – Qualitätsanforderungen und Prüfbestimmungen, Mai 2006  

 

2.3 Sonstiges 

[16] Straßenverkehrszählung 2015 (Stand 2017), Bundesanstalt für Straßenwesen, MUVEDA – 
Hellebrandt & Saeid Mahmoudi GbR 
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[17] Konformitätserklärung nach DIN 45687 der SoundPLAN GmbH vom 30.06.2017 für das 
Schallausbreitungs-Programmsystem SoundPLAN Versionen 8.0, das für die in diesem 
Bericht dokumentierten Schallprognoserechnungen verwendet wurde. 
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3 Orientierungswerte, Immissionsgrenzwerte 

Für die Belange des Schallschutzes im Rahmen der städtebaulichen Planung ist die DIN 18005 

(Schallschutz im Städtebau) mit dem Runderlass des Ministeriums für Stadtentwicklung, Wohnen 

und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen vom 21. Juli 1988 eingeführt worden (Teil 1 ersetzt 

durch DIN 18005-1 vom Juli 2002 [6]).  

Die DIN 18005 weist in Abhängigkeit von der jeweiligen Gebietsausweisung und der zu betrach-

tenden Emittentenart jeweils Orientierungswerte aus. Sie unterscheidet die Emittentenarten: 

 Verkehr 

 Industrie, Gewerbe 

 Sport/Freizeit 

Die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Emittentenarten sollen wegen der unter-

schiedlichen Einstellung der Betroffenen zu verschiedenen Emittentenarten jeweils für sich allein 

mit den zugehörigen Orientierungswerten verglichen und nicht addiert werden. Die Beurteilungs-

pegel der einzelnen Emittentenarten werden auf unterschiedliche Art ermittelt. 

Für den öffentlichen Straßen und Schienenverkehr entsprechen die ermittelten Beurteilungspegel 

den nach oben gerundeten Mittelungspegeln für den Tag (06.00 Uhr - 22.00 Uhr) und die Nacht 

(22.00 Uhr - 06.00 Uhr). Somit ist ein Vergleich mit den Orientierungswerten unmittelbar möglich.  

Beim Sportlärm gehen außer den Mittelungspegeln noch weitere Größen wie Ruhezeiten, Impuls-, 

Ton- und Informationszuschläge etc. in die Beurteilung ein.  

Im Folgenden werden neben den Orientierungswerten zur Vollständigkeit die derzeit gängigen 

Grenzwerte aufgeführt, die im Bereich des Schallschutzes für die vorliegende Planung Anwendung 

finden. Sie sind zu vergleichen mit Beurteilungspegeln, die jeweils außerhalb von Gebäuden vor 

Fenstern von schutzbedürftigen Räumen bzw. auf den Freiflächen vorhanden bzw. zu erwarten 

sind. 
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3.1 Orientierungswerte gemäß DIN 18005 

Im Rahmen der Bauleitplanung sind im Beiblatt 1 zur DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau" in 

Abhängigkeit von der jeweiligen beabsichtigten Nutzung eines Gebietes Orientierungswerte ange-

geben. Sie beziehen sich am Tag auf 16 Stunden im Zeitraum von 06.00 Uhr - 22.00 Uhr und in 

der Nacht auf 8 Stunden im Zeitraum von 22.00 Uhr - 06.00 Uhr.  

Gebietsausweisung 
Orientierungswerte 

in dB(A) 

 Tag Nacht*) 

Kern- (MK) und Gewerbegebiete (GE) 65 55 / 50 

Dorf- (MD) und Mischgebiete (MI) 60 50 / 45 

Besondere Wohngebiete (WB) 60 45 / 40 

Kleingartenanlagen 55 55 

Allgemeine Wohngebiete (WA) und 

Kleinsiedlungsgebiete (WS) 
55 45 / 40 

Reine Wohngebiete (WR) 50 40 / 35 

 *) bei zwei angegebenen Werten gilt der niedrigere für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm 

Tabelle 3.1: Orientierungswerte gemäß DIN 18005 

Weiter heißt es im Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1: 

„In lärmvorbelasteten Gebieten, insbesondere bei vorhandener Bebauung, die verdichtet werden 

soll, und bestehenden Verkehrswegen sowie in Gemengelagen sind in der Regel die Orientie-

rungswerte der DIN 18005 nicht einzuhalten. Aus diesem Grunde ist ein Überschreiten der Orien-

tierungswerte in vielen Fällen nicht zu vermeiden. 

Wo im Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten abgewi-

chen werden soll, weil andere Belange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich durch andere 

geeignete Maßnahmen (z. B. geeignete Gebäudeanordnung und Grundrissgestaltung, bauliche 

Schallschutzmaßnahmen insbesondere für Schlafräume) vorgesehen und planungsrechtlich abge-

sichert werden." 
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3.2 Immissionsgrenzwerte gemäß 16. BImSchV 

Beim Bau oder der wesentlichen Änderung von öffentlichen Straßen- und Schienenwegen ist 

zum Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche 

sicherzustellen, dass der Beurteilungspegel keinen der folgenden Immissionsgrenzwerte gemäß 

16. BImSchV [10] überschreitet. Im vorliegenden Planverfahren ist kein Bau oder die wesentliche 

Änderung einer Straße vorgesehen, die angegebenen Werte sind hier nur zur Orientierung mit 

angegeben. 

Gebietsausweisung 
Immissionsgrenzwerte 

in dB(A) 
öffentlicher Verkehr 

 Tag Nacht 

Gewerbegebiete 69 59 

Kern-, Dorf-, Mischgebiete 64 54 

reine und allgemeine Wohngebiete und 
Kleinsiedlungsgebiete 

59 49 

Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und 
Altenheime 

57 47 

Tabelle 3.2: Immissionsgrenzwerte gemäß 16. BImSchV 

Der Tagzeitraum erstreckt sich ebenfalls über 16 Stunden, der Nachtzeitraum über 8 Stunden ent-

sprechend den zuvor erwähnten Zeiträumen. 

 

3.3 Gebietseinstufung 

Das Vorhaben soll, entsprechend dem Bebauungsplan [3], die Anforderungen eines allgemeinen 

Wohngebiets (WA) erfüllen.  
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4 Bebauungs- und Lärmsituation, Vorgehensweise 

Es ist die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 835 „Hedwigstraße“ der Stadt Velbert [3] geplant.  

Im Plangebiet soll ein Allgemeines Wohngebiet (WA) entwickelt werden.  

Das Vorhaben liegt im Einwirkungsbereich der Straßen  

• Werdener Straße (B224) 

• Bundesautobahn A44.  

Es sind die Auswirkungen des öffentlichen Straßenverkehrs auf die geplante Bebauung zu betrach-

ten und ggf. Maßnahmen zu beschreiben. 

Die Lage des Vorhabens ist dem Lageplan in Anhang A1 zu entnehmen, der Vorentwurf des Be-

bauungsplans dem Anhang A3 ein möglicher Gestaltungsplan dem Anhang A4. 

Entsprechend der Aufgabenstellung sind die Beurteilungspegel durch den öffentlichen Straßenver-

kehr jeweils für den Tag- und Nachtzeitraum zu ermitteln. Die Berechnungen erfolgten gemäß den 

in der DIN 18005-1 genannten Richtlinien. Die Darstellung der Ergebnisse erfolgte jeweils für die 

Tag- und Nachtzeit in Form von Rasterlärmkarten, d. h. als farbige Flächen gleicher Beurteilungs-

pegelklassen in 5 dB Klassenbreite, für freie Schalausbreitung bei einer Immissionshöhe von 4 m 

unter Berücksichtigung der Bebauung außerhalb des Plangebietes. Die Farben wurden gemäß der 

DIN 18005, Teil 2, gewählt. Aus den Lärmkarten können die Lärmimmissionen an allen Punkten 

des Plangebietes abgelesen und mit den Orientierungs- bzw. Richtwerten verglichen werden.  
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5 Bestimmung der Geräuschemissionen 

5.1 Berechnung der Emissionen aus öffentlichem Straßenverkehr 

Die zur Ausbreitungsrechnung benötigten Schallemissionspegel Lm, E (tags und nachts) für den 

öffentlichen Straßenverkehr werden nach den RLS-90 [10] durch Berechnung ermittelt. Der Emis-

sionspegel Lm, E ist der Mittelungspegel in 25 m Abstand von der Straßenachse bei freier Schal-

lausbreitung. Er wird nach dieser Richtlinie aus der Verkehrsstärke, dem Lkw-Anteil, der zulässigen 

Höchstgeschwindigkeit, der Art der Straßenoberfläche und der Steigung des Straßenabschnittes 

berechnet: 

 
Lm, E = Lm

(25) + DV + DStrO + DStg + DE 
 

 

mit DV Korrektur nach Gl. (8) der RLS-90 für von 100 km/h  

  abweichende zulässige Höchstgeschwindigkeiten 

 DStrO Korrektur nach Tabelle 4 der RLS-90 für unterschiedliche  

  Straßenoberflächen 

 DStg  Zuschlag nach Gl. (9) der RLS-90 für Steigungen und Gefälle 

 DE Korrektur bei Spiegelschallquellen 

 Lm
(25) der Mittelungspegel in 25 m Abstand bei Wegfall obiger 

  Korrekturen und Zuschläge. Er ergibt sich aus der maßgebenden  

  stündlichen Verkehrsstärke M und dem maßgebenden  

  Lkw-Anteil über 2,8 t in % nach folgender Gleichung: 

 

  Lm
(25) = 37,3 + 10  log [M  (1 + 0,082  p)]   

 

 M maßgebende stündliche Verkehrsstärke 

  p maßgebender Lkw-Anteil in % (Lkw mit einem zulässigen  

  Gesamtgewicht über 2,8 t) 

 

Der Wert 37,3 dB(A) ist der rechnerische Mittelungspegel in 25 m Abstand für eine Pkw-Vorbeifahrt 

je Stunde (M = 1/h; p = 0) mit der Geschwindigkeit 100 km/h. 

Die maßgebende Verkehrsstärke M ist der auf den Beurteilungszeitraum bezogene Mittelwert über 

alle Tage des Jahres der einen Straßenquerschnitt stündlich passierenden Kraftfahrzeuge. Falls 

keine objektbezogenen Daten zu den maßgebenden Verkehrsstärken M und dem Lkw-Anteil p 

tags und nachts vorliegen, lassen sich diese Größen auch nach der Tabelle 3 der RLS-90 aus den 
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DTV-Werten errechnen. Der DTV-Wert (durchschnittlich tägliche Verkehrsstärke) ist der Mittelwert 

über alle Tage des Jahres der einen Straßenquerschnitt täglich passierenden Kraftfahrzeuge.  

Für die Prognose von den Straßenverkehrsgeräuschen der B224 und der A44 ist auf Daten der 

manuellen Verkehrszählung der BAST vom 2015 [16] zurückgegriffen worden. Es wurde von einer 

asphaltierten Straßenoberfläche (DStr0 = 0 dB) ausgegangen. Die Verteilung des Verkehrsaufkom-

mens erfolgte nach Tabelle 3 der RLS-90 für Autobahnen bzw. Bundesstraßen. Gegenüber der 

Werdener Straße hat die Autobahn A44 eine untergeordnete Bedeutung. Die Verkehrsbelastungs-

zahlen der Zählung des Jahres 2015 wurde für die Berechnungen konservativ leicht erhöht. 

Im Einzelnen liegen der Berechnung der Emissionen folgende Angaben als Eingangsparameter 

zugrunde: 

Straße / Bezeichnung 
Gat-
tung* 

Ober- 
fläche** 

DTV 

Lkw-Anteil 
p in % 

zul. Höchst-
geschw. in km/h 

Tag Nacht Tag Nacht 

Werdener Straße B224 2 1 13.000 3,3 3,3 50 50 

A44 1 1 9.000 3,8 3,8 100 100 

* Straßengattung 
 1 Bundesautobahn 
 2 Bundesstraße 
 3 Landes-, Kreis- oder Gemeindeverbindungsstraße 
 4 Gemeindestraße 
 
** Straßenoberfläche 
 1 nicht geriffelter Gussasphalt 
 2 Beton oder geriffelter Gussasphalt 
 3 Pflaster mit ebener Oberfläche 
 4 sonstige Pflaster 

Tabelle 5.1: Eingangsdaten zur Berechnung der Geräuschemissionen Straße 

Die Berechnung der Emission erfolgte wie oben beschrieben. Im Bereich der Straßenwege ist da-

nach mit folgenden Emissionspegeln zu rechnen: 

Straße Lm,E in dB(A) 

 Tag Nacht 

Werdener Straße B224 62,2 54,8 

A44 65,7 59,4 

Tabelle 5.2: Emissionspegel für den öffentlichen Straßenverkehr 



 

Seite 12 von 28 

 

TAC 4207-19 Exklusiv Wohnbau Mülheim a. d. Ruhr GmbH, BV Velbert Hedwwigstraße-

Hildegardstraße 

Zuschläge für die Fahrbahnsteigungen (bei Steigungen von > 5 %) sind in der Ausbreitungsbe-

rechnung im vorliegenden Fall nicht zu berücksichtigen, für Lichtzeichenanlagen sind Zuschläge im 

Kreuzungsbereich Werdener Straße / Losenburger Weg berücksichtigt. 
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6 Berechnung der Geräuschimmissionen (Beurteilungspegel)  

6.1 Öffentlicher Straßenverkehr 

Die Berechnung der durch den Kfz-Verkehr auf öffentlichen Straßen verursachten Beurteilungspe-

gel erfolgt nach den Vorschriften den "Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen - RLS-90". Es 

wurde folgende Berechnung durchgeführt und dargestellt: 

• Quelle öffentlicher Straßenverkehr  Tag  

• Quelle öffentlicher Straßenverkehr   Nacht 

Insgesamt wurden folgende Lärmkarten für die Tag- und Nachtzeit erstellt: 

Quellenart 
Berücksichtigung Be-

bauung 
Art der Lärmkarte Anhang 

   Tag Nacht 

Öffentlicher Verkehr Freie Schallausbreitung  Beurteilungspegel  D1 D2 

Tabelle 6.1: Berechnete Farbkarten mit Beurteilungspegeln im Anhang 

Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt in Form von Rasterlärmkarten jeweils für die Tag- und 

Nachtzeit, d. h. als farbige Flächen gleicher Beurteilungspegelklassen in 5 dB Klassenbreite. Die 

Farben werden gemäß der DIN 18005, Teil 2, gewählt. Aus den Lärmkarten können die Lärmim-

missionen an jedem Punkt abgelesen und mit den Orientierungs- bzw. Richtwerten verglichen wer-

den.  
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7 Ergebnisse 

Die Berechnung der Geräuschimmission des öffentlichen Verkehrs erfolgte wie unter Punkt 5.1 

beschrieben. Dargestellt werden die Beurteilungspegel analog der RLS-90. Die Darstellung der 

Ergebnisse erfolgt als Rasterlärmkarten für freie Schallausbreitung für den Tag und die Nacht (vgl. 

Anhänge D1/D2).  

Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl tagsüber als auch nachts die Orientierungswerte der 

DIN 18005 in Teilen des Plangebietes überschritten werden. Die Beurteilungspegel liegen während 

der Tagzeit zwischen 49 dB(A) und 61 dB(A), nachts zwischen 42 dB(A) und 54 dB(A). 

 

Maßnahmen zum Schutz vor Verkehrsgeräuschen sind somit erforderlich.  
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8 Maßnahmen 

8.1 Schutz vor Verkehrsgeräuschen 

Zum Schutz vor den Geräuschen aus dem öffentlichen Straßenverkehr kommen hier passive 

Schallschutzmaßnahmen in Form einer geeigneten Auslegung des Schallschutzes der Gebäude-

hülle in Betracht (aktive Maßnahmen sind auf Grund der Gegebenheiten nicht praktikabel). Diese 

wird nachfolgend im Zusammenhang mit der Festlegung der Schalldämmung der Fassade gemäß 

DIN 4109 aus der Berechnung des maßgeblichen Außenlärmpegels betrachtet. 

Durch passive Maßnahmen werden gesunde Wohnverhältnisse im Inneren des Gebäudes aus-

gebend von den vorhandenen maßgeblichen Außenlärmpegeln und der Gebäudegeometrie si-

chergestellt.  

Es ist zu beachten, dass ohne Kenntnis der konkreten baulichen Verhältnisse aus den zu berück-

sichtigenden Ergebnissen nicht auf die erforderlichen resultierenden Bau-Schalldämm-Maße ein-

zelner unterschiedlicher Außenbauteile einer Fassade und demzufolge auch nicht auf das bewerte-

te Schalldämm-Maß für in Außenbauteilen vorhandene Fenster geschlossen werden kann. Hierfür 

bedarf es der Kenntnis der jeweiligen Raumnutzung, Raumgröße sowie der konkreten Fassaden-

ausgestaltung. Die Dimensionierung der konkreten akustischen Eigenschaften der Fassa-

denbauteile erfolgt im Rahmen des Schallschutznachweises. 

 

8.2 Passive Maßnahmen  

Im Januar 2018 ist eine neue DIN 4109 (2018) [14] erschienen, die gegenüber der bisherigen DIN 

4109 (1989) [13] eine Änderung in Bezug auf die Berechnung des maßgeblichen Außenlärmpegels 

zur Bemessung der erforderlichen Fassadenschalldämmung enthält. Zudem wird in der DIN 4109 

(2018) auch die Nachtzeit berücksichtigt. Außerdem werden die Anforderungen an die Außenbau-

teile nunmehr unmittelbar aus den maßgeblichen Außenlärmpegeln dB-genau berechnet, anstatt 

aus den Außenlärmpegeln zunächst Lärmpegelbereiche abzuleiten, aus denen dann die Anforde-

rungen ermittelt wurden. 

Zwischenzeitlich ist die neue DIN 4109 (2018) bauordnungsrechtlich eingeführt.  

Da Baugenehmigungen o. ä. nicht zuletzt auch unter Zugrundelegung des vorliegenden Gutach-

tens erteilt werden, sich bis dahin aber die Gesetzeslage in Bezug auf die Bestimmung der Anfor-

derungen verändert haben kann, wird in diesem Gutachten die Bestimmung der Anforderungen 

nach DIN 4109 (2018) durchgeführt. 
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8.2.1 Maßgebliche Außenlärmpegel gemäß DIN 4109 (2018) 

Die passiven Lärmschutzmaßnahmen gemäß DIN 4109 (2018) werden anhand der maßgeblichen 

Außenlärmpegel dB-genau ausgelegt. 

Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau‐Schalldämm‐Maße R′w,ges der Außenbautei-

le von schutzbedürftigen Räumen ergeben sich unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 

Raumarten nach folgender Gleichung:  

 R′w,ges = La – KRaumart 

Dabei ist  
KRaumart = 25 dB  für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien;  
KRaumart = 30 dB  für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in  
        Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und Ähnliches;  
KRaumart = 35 dB  für Büroräume und Ähnliches;  
La        der Maßgebliche Außenlärmpegel 

 
Mindestens einzuhalten sind:  
 

R′w,ges  = 35 dB  für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien;  
R′w,ges  = 30 dB  für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in  
        Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und  
        Ähnliches. 

Für gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maße von R′w,ges > 50 dB sind die Anforderungen auf-

grund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen. 

Der maßgebliche Außenlärmpegel La vor den Fassaden errechnet sich gemäß der DIN 4109 

(2018) aus dem Beurteilungspegel (tags) des öffentlichen Verkehrs unter Berücksichtigung einer 

Korrektur von + 3 dB(A). 

Zusätzlich gilt: Beträgt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag und Nacht weniger als 

10 dB(A), so ergibt sich der maßgebliche Außenlärmpegel zum Schutz des Nachtschlafs aus dem 

3 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel für die Nacht mit einem Zuschlag von 10 dB(A). Aufgrund der 

Frequenzzusammensetzung von Schienenverkehrsgeräuschen in Verbindung mit dem Frequenz-

spektrum der Schalldämm-Maße von Außenbauteilen ist der Beurteilungspegel für Schienenver-

kehr pauschal um 5 dB(A) zu mindern. 

Hinweis:  Der Zuschlag zur Berücksichtigung der erhöhten nächtlichen Störwirkung (größeres 

Schutzbedürfnis in der Nacht) gilt nur für Räume, die überwiegend zum Schlafen ge-

nutzt werden können. 
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8.3 Maßnahmen gemäß DIN 4109 (2018) 

Für eine Bebauung im Plangebiet ergeben sich maßgebliche Außenlärmpegel bis zu 67 dB(A). 

Hieraus ergeben sich Anforderungen für das gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß R’w,ges für 

eine Wohnnutzung von 30 bis 37 dB. 

 

8.4 Darstellung der Ergebnisse zu den passiven Maßnahmen 

Die maßgeblichen Außenlärmpegel gemäß DIN 4109 (2018) wurden für die geplante Bebauung 

anhand von farbigen Rasterlärmkarten für freie Schallausbreitung in einer Höhe von 4 m darge-

stellt. Folgende Farbkarten wurden erstellt: 

Berücksichtigung 
Bebauung 

Art der  
Darstellung 

DIN 4109 (2018) 

  
Maximum aus Tag- 

und Nachtzeit 

Freie Schallausbrei-
tung 

Rasterlärmkarte Anhang E 

Tabelle 8.1: Berechnete Farbkarten zu den passiven Maßnahmen im Anhang 

 

8.5 Weitere Hinweise 

Bei Außenpegeln > 50 dB(A) nachts müssen gemäß VDI 2719 [12] die Fenster grundsätzlich ge-

schlossen bleiben, um die Einhaltung der in der Richtlinie empfohlenen Innenpegel zu gewährleis-

ten. In diesem Fall wird eine fensterunabhängige Lüftung über geeignete schallgedämmte Lüf-

tungselemente empfohlen. Im Beiblatt 1 der DIN 18005 [7] wird darauf hingewiesen, dass bereits 

bei Beurteilungspegeln über 45 dB(A) selbst bei nur teilweise geöffnetem Fenster ungestörter 

Schlaf häufig nicht mehr möglich ist. Da im vorliegenden Fall für das geplante Wohngebiet Beurtei-

lungspegel nachts von > 45 dB(A) auftreten, wird empfohlen, hier für alle eventuellen Schlaf- 

und Kinderzimmer schallgedämmte Lüftungselemente einzubauen. Dies trifft für alle nicht 

grünen Bereiche im Anhang D2 zu. Alternativ wären auch (teil)verglaste Vorbauten möglich. Zur 

Lüftung von Räumen, die nicht zum Schlafen benutzt werden, kann die Stoßlüftung verwendet 

werden. 

 

Grevenbroich, den 08.04.2019 

 

  

Dipl.-Ing. Klaus Boehmer       Dipl.-Ing. Ulrich Wilms  
      (Sachbearbeiter)  (Öffentlich bestellter und vereidigter 

Sachverständiger für Schallimmissions-
schutz) 
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Anhang A: Pläne  

Anhang A1: Lage im Stadtgebiet 
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Anhang A2: Geltungsbereich des Bebauungsplans 
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Anhang A3: Vorentwurf des Bebauungsplans 
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Anhang A4: Gestaltungsplan 
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Anhang B: Verkehrsdaten 

Anhang B1: A44 

 

 



 

Seite 23 von 28 

 

TAC 4207-19 Exklusiv Wohnbau Mülheim a. d. Ruhr GmbH, BV Velbert Hedwwigstraße-

Hildegardstraße 

Anhang B2: Werdener Straße (B2241) 
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Anhang C: Rechenlauf-Informationen 

 

Projektbeschreibung 
 
Projekttitel: 4207-19 Exklusiv Wohnbau Mülheim a. d. Ruhr GmbH, BV Velbert 
Hedwwigstraße-Hildegardstraße 
Projekt Nr.: 4207-19 Exklusiv Wohnbau Mülheim a. d. Ruhr GmbH, BV Velbert 
Hedwwigstraße-Hildegardstraße 
Projektbearbeiter:  
Auftraggeber:  
 
Beschreibung: 
 
 

Rechenlaufbeschreibung 
 
Rechenart: Rasterlärmkarte 
Titel:          "Bebauungsplan Nr. 835.sit" 
Gruppe:          
Laufdatei:      RunFile.runx 
Ergebnisnummer: 1 
Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 8) 
Berechnungsbeginn: 08.04.2019 11:41:46 
Berechnungsende: 08.04.2019 11:41:55 
Rechenzeit: 00:07:191 [m:s:ms] 
Anzahl Punkte: 3428 
Anzahl berechneter Punkte: 3440 
Kernel Version: SoundPLAN 8.0 (09.11.2018) - 32 bit 
 
 

Rechenlaufparameter 
 
Reflexionsordnung   1 
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger   200 m 
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle   50 m 
Suchradius   5000 m 
Filter:                  dB(A) 
Zulässige Toleranz (für einzelne Quelle):   0,100 dB 
Bodeneffektgebiete aus Straßenoberflächen erzeugen:   Nein 
 
Richtlinien: 
 Straße:   RLS-90 
 Rechtsverkehr 
 Emissionsberechnung nach:  RLS-90 
 Straßensteigung geglättet über eine Länge von :  15 m 
 Seitenbeugung: ausgeschaltet 
 Minderung 
         Bewuchs:         Benutzerdefiniert 
         Bebauung:        Benutzerdefiniert 
         Industriegelände:  Benutzerdefiniert 
 
 Bewertung:   DIN 18005:1987 - Verkehr 
Rasterlärmkarte: 
 Rasterabstand:   1,00 m 
 Höhe über Gelände:   4,000 m 
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 Rasterinterpolation: 
  Feldgröße =   9x9 
  Min/Max =   10,0 dB 
  Differenz =   0,1 dB 
  Grenzpegel=   40,0 dB 
 

Geometriedaten 
 
Bebauungsplan Nr. 835.sit 08.04.2019 11:41:38 
- enthält: 
 Plangebiet.geo 08.04.2019 11:41:38 
 OSM_Building.geo 08.04.2019 11:34:24 
 Straßen.geo   08.04.2019 11:34:24 
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Anhang D: Ergebnisse öffentlicher Verkehr, Beurteilungspegel 

Anhang D1: Beurteilungspegel, Freie Schallausbreitung – Tag 

 

    



 

Seite 27 von 28 

 

TAC 4207-19 Exklusiv Wohnbau Mülheim a. d. Ruhr GmbH, BV Velbert Hedwwigstraße-

Hildegardstraße 

Anhang D2: Beurteilungspegel, Freie Schallausbreitung – Nacht 
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Anhang E: Lärmpegelbereiche Freie Schallausbreitung DIN 4109-2018 

 


